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Sozialausschuss     

20.04.2016     

SOZ 2016/01     

 

 Geschäftsstelle Gemeinderat 

 Schriftführerin: Ulrike Engele 

 

 

 

Ergebnisprotokoll Sozialausschuss 
20.04.2016, Nr. SOZ 2016/01 
 

 
Öffentlich 

1. Kinderbetreuung in Ravensburg für Kinder bis zum Schuleintritt 
- Bericht und Bedarfsplanung 2016/2017 
- Beratung im ORE/T/S am 12.04. 
Vorlage: DS 2016/088 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

 

Für die Beratung in den Ortschaften: Die Beschlussvorschläge Nr. 1 bis 18 werden von 

den Ortschaftsräten Eschach, Schmalegg und Taldorf entschieden. Der Beschlussvor-

schlag Nr. 26 wird vom Ortschaftsrat Schmalegg entschieden. 

 

Beschluss allgemein:  

1. Der Sozialausschuss nimmt von dem Bericht Kenntnis und stimmt der Bedarfspla-
nung 2016/2017 "Kinderbetreuung in Ravensburg" zu. 

2. Die Stadt verfolgt das Ziel, dass jedes Kind aus einer Flüchtlingsfamilie im Kita-Alter 
mit Hauptwohnsitz in Ravensburg auf Wunsch der Eltern einen Betreuungsplatz in 
einer Ravensburger Kindertageseinrichtung baldmöglichst nach Zuzug erhält. 

3. Um auf kurzfristigen Bedarf reagieren zu können, ist die Öffnung aller Kleingruppen 
nach Bedarf durchzuführen. Geringfügige Überbelegungen unter Einhaltung der 
Vorgaben des Landesjugendamtes (KVJS) können vorgenommen werden. Ebenso 
wird der weitere Belegungskorridor genutzt. 

4. Bei Bedarf sollen in Mehrzweckräumen/Bewegungsräumen in den Kitas vorrüber-
gehend zusätzliche Gruppen eingerichtet werden.  

5. Der weitere Ausbau der Kleinkindbetreuung (U3-Betreuung) wird bedarfsorientiert 
vorgenommen. Die Verwaltung prüft in Abstimmung mit den Trägern Ausbaumög-
lichkeiten und wird mit deren Umsetzung beauftragt. Die Finanzierung ist ggf. ge-
sondert zu beschließen. 
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6. Die Verwaltung wird beauftragt, im Jahr 2017 eine Elternbefragung zur Planung von 
Plätzen im Kleinkindbereich durchzuführen. 

7. Die Verwaltung wird beauftragt, die Elternbefragung zur Qualität in den Kinderta-
geseinrichtungen künftig alle drei Jahre durchzuführen. Die nächste Befragung fin-
det im Dezember 2018 statt. 

8. Die Ergebnisse der Elternbefragung zur Qualität in den Kindertageseinrichtungen 
vom Dezember 2015 sollen von den Trägern in der Praxis berücksichtigt werden. 

9. Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets, 
Kita-Projekte bedarfsgerecht zu realisieren. Die Schwerpunktsetzung soll  weiterhin 
Projekte der Sprachförderung sowie Bewegungsförderung bilden. Der Projektlotse 
soll kontinuierlich angepasst werden.  

10. Die Qualität in der Umsetzung von SPATZ-ISK-Gruppen wird strukturell verbessert. 
Ab dem Kita-Jahr 2016/2017 wird für die Vor- und Nachbereitung ein zusätzliches 
Kontingent von insgesamt 30 Stunden/Gruppe/Kita-Jahr akzeptiert. Die Mehrkosten 
von 20.000 bis 25.000 Euro werden ab dem Haushaltsjahr 2017 im Haushaltsansatz 
bei den Projektmitteln der Finanzposition 1.4641.5800.000 berücksichtigt. 

11. Das Bundessprachförderprogramm "Sprach-Kitas" wird 2016 bis 2019 in den Ra-
vensburger Kindertageseinrichtungen durchgeführt. Die Stadt unterstützt die Durch-
führung des Programms und übernimmt den Abmangel in fünf Kindertageseinrich-
tungen. Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 1.4641.5800.000. 

12. Die Lesewelten der Kinderstiftung Ravensburg an den Ravensburger Kitas werden 
mit max. 5.000 € im Jahr gefördert. Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 
1.4641.5800.000. 

13. Die Stadt Ravensburg unterstützt die Katholische Gesamtkirchengemeinde bei der 
Interessensbekundung und ggf. der Antragstellung für das Bundesprogramm "De-
mokratie leben!" im Themenfeld "Antidiskriminierung und Frühprävention im Vor-
schulalter". Die Teilnahme des Trägers am Programm wird durch eine 
Kofinanzierung der Stadt, vorbehaltlich verfügbarer Haushaltsmittel, gefördert. Der 
städtische Zuschuss kann dabei max. in der Höhe der eingebrachten Eigenmittel 
der Katholischen Gesamtkirchengemeinde ausfallen.    

14. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Staatlichen Schulamt Verbesserungen bei 
der Kooperation zum Übergang von der Kita in die Schule zu prüfen. 

15. Die Verwaltung wird beauftragt, Projekte des Gesamtelternbeirates Kitas (GEB)  zu 
unterstützen. Die Durchführung des Projekts "Ge(h)meinsam" des GEB wird be-
grüßt. 

16. Die Verwaltung wird beauftragt, die Entwicklung inklusiver Betreuung in den Kinder-
tageseinrichtungen zu prüfen. 

17. Ravensburger Unternehmen werden bei der Einrichtung von Betriebsplätzen im 
Rahmen der Platzkapazitäten unterstützt. Dabei ist die Möglichkeit einer baulichen 
Erweiterung bestehender Kindertageseinrichtungen zu prüfen. Es sollen Betriebs-
plätze angeboten werden, wenn es die Kapazitäten zulassen. 

18. Die Umsetzung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen an den Kindertagesstät-
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ten soll im Jahr 2016 abgeschlossen werden. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen 
zur Verfügung stehender Haushaltsmittel oder durch Mittel, die im Nachtragshaus-
haltsplan 2016 angemeldet werden.  

Beschluss Kernstadt: 

19. Der Betrieb der zusätzlich eingerichteten Gruppen mit Flüchtlingskindern in der 
Martinusschule und der Casa Elisa wird bis Ende Juli 2016 fortgeführt. Beim Fort-
bestehen der Burachhalle als Flüchtlingsunterkunft über Sommer 2016 hinaus oder 
bei einem ungedeckten Bedarf, der sich in der Nordstadt ergibt, wird der Betrieb der 
beiden Gruppen mit Zustimmung des Landkreises als Gebäudeeigentümer verlän-
gert. 

20. Die räumliche Erweiterung der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt um eine 
Gruppe ist vorbehaltlich der Finanzierung durch den Nachtragshaushalt 2016 vor-
zunehmen. 

21. Die Verwaltung wird beauftragt, eine bauliche Erweiterung der ev. Markuskita in der 
Südstadt zu prüfen. 

22. Die Zusammenlegung der Standorte St. Andreas und St. Ludmilla in der Nordstadt 
wird aufgrund der steigenden Kinderzahlen kurzfristig nicht weiter verfolgt. 

23. Die Wiedereröffnung der 2. Gruppe in der Kita St. Andreas ist vorzunehmen. Die 
erforderlichen Mittel für die Umsetzung der geforderten Brandschutzmaßnahmen 
sind in Form eines Investitionskostenzuschusses an den Träger bereitzustellen. Die 
Finanzierung erfolgt über die Fipo 2.4641.9880.010. 

24. Die erforderlichen Mittel für die Umsetzung der geforderten Brandschutzmaßnah-
men (Errichtung einer Außentreppe) in der Kita Purzelbaum sind in Form eines In-
vestitionskostenzuschusses an den Träger bereitzustellen. Die Finanzierung erfolgt 
über die Fipo 2.4641.9880.010. 

25. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Träger eine Nutzungsvereinbarung mit 
Betriebskostenvereinbarung für den Familientreff MOMOs Welt in der Weststadt ab-
zustimmen. Der darauf basierende Jahreszuschuss der Stadt Ravensburg an den 
Träger ist im Sozialausschuss zu beraten und mit dem Haushalt 2017 umzusetzen.  

Beschluss Ortschaften: 

26. Die Erweiterung der Platzkapazitäten in Schmalegg um insgesamt zwei Gruppen, 
darunter eine Gruppe für Kinder unter drei Jahren, ist zu prüfen. Die Einrichtung ei-
ner Wald- bzw. Naturgruppe wird dabei nicht weiter verfolgt. 
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2. Brandschutzmaßnahmen in der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt, Krippe 
Hoppetosse, Herrenstraße 35 
- Investitionskostenzuschuss an den Träger 
- Sachbeschluss 
Vorlage: DS 2016/097 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

Die Stadt Ravensburg gewährt dem Träger der Kindertageseinrichtung Villa Kunterbunt 

einen Investitionskostenzuschuss i.H.v. 130.000 Euro für die Umsetzung von Brand-

schutzmaßnahmen. Die Finanzierung erfolgt über die Finanzposition 

2.4641.9880.010.0100 Sicherheitsmaßnahmen Brandschutz. 

 

 

3. Erhöhung Jahreszuschuss Treff 27 – Café für Menschen in Substitution 
Vorlage: DS 2016/096 

  

Beratungsergebnis: einstimmig beschlossen 

Ja 11  Nein 0  Enthaltung 0   

 

Beschluss: 

1. Der Treff 27 für Menschen in Substitution in der Georgstraße wird unter der Trä-
gerschaft der Caritas Bodensee-Oberschwaben ab dem Jahr 2016 in stets wider-
ruflicher Weise und unter Vorbehalt der Bereitstellung der Mittel im jeweiligen 
Haushaltsplan mit einem Jahreszuschuss in Höhe von 15.000 Euro gefördert. 

 

 

4. Bekanntgaben, Verschiedenes 
- ggf. Tischvorlage 

  

Beratungsergebnis: keine Punkte zur Beratung 

 

 

  

 

 

 

 

Verteiler: 

1. Stadträte 

2. alle städt. Ämter 

3. Presse 

 

Geschäftsstelle Gemeinderat 

25.04.2016 

 

gez. Ulrike Engele 
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